
 

 

    
 

Aktualisierungsdienst Bundesrecht 
 

400-2 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
 

1. Aktualisierung 2009 (1. Januar 2009) 
 
 
Das Bürgerliche Gesetzbuch wurde durch Art. 2 Abs. 16 des Personenstandsrechtsreformgesetzes v. 19. 
Februar 2007, BGBl. I S. 122, geändert durch Art. 4 des Gesetzes zur Erleichterung familiengerichtlicher 
Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls v. 4. Juli 2008, BGBl. I S. 1188, und durch Art. 1 des For-
derungssicherungsgesetzes v. 23. Oktober 2008, BGBl. I S. 2022, mit Wirkung vom 1. Januar 2009 wie 
folgt geändert: 
 

alt 
 
§ 204  Hemmung der Verjährung durch Rechts-
verfolgung 

(1) Die Verjährung wird gehemmt durch 
1.-7. … 
8. den Beginn eines vereinbarten Begutach-

tungsverfahrens oder die Beauftragung 
des Gutachters in dem Verfahren nach 
§ 641a, 

9.-14. … 
(2)-(3) … 

 
§ 308  Klauselverbote mit Wertungsmöglichkeit 

In Allgemeinen Geschäftsbedigungen ist insbe-
sondere unwirksam 

1.-4. … 
5. (Fingierte Erklärungen) 

eine Bestimmung, wonach eine Erklärung 
des Vertragspartners des Verwenders bei 
Vornahme oder Unterlassung einer be-
stimmten Handlung als von ihm abgegeben 
oder nicht abgegeben gilt, es sei denn, dass 
a) dem Vertragspartner eine angemessene 

Frist zur Abgabe einer ausdrücklichen 
Erklärung eingeräumt ist und 

b) der Verwender sich verpflichtet, den Ver-
tragspartner bei Beginn der Frist auf die 
vorgesehene Bedeutung seines Verhal-
tens besonders hinzuweisen; 

dies gilt nicht für Verträge, in die Teil B der 
Verdingungsordnung für Bauleistungen ins-
gesamt einbezogen ist; 

6.-8. … 
 
 
 
 
 
 
 
 

neu 
 
§ 204  Hemmung der Verjährung durch Rechts-
verfolgung 

(1) Die Verjährung wird gehemmt durch 
1.-7. (unverändert) 
8. den Beginn eines vereinbarten Begutach-

tungsverfahrens, 
 
 

9.-14. (unverändert) 
(2)-(3) (unverändert) 

 
§ 308  Klauselverbote mit Wertungsmöglichkeit 

In Allgemeinen Geschäftsbedigungen ist insbe-
sondere unwirksam 

1.-4. (unverändert) 
5. (Fingierte Erklärungen) 

eine Bestimmung, wonach eine Erklärung 
des Vertragspartners des Verwenders bei 
Vornahme oder Unterlassung einer be-
stimmten Handlung als von ihm abgegeben 
oder nicht abgegeben gilt, es sei denn, dass 
a) dem Vertragspartner eine angemessene 

Frist zur Abgabe einer ausdrücklichen 
Erklärung eingeräumt ist und 

b) der Verwender sich verpflichtet, den Ver-
tragspartner bei Beginn der Frist auf die 
vorgesehene Bedeutung seines Verhal-
tens besonders hinzuweisen; 

 
 
 
6.-8. (unverändert) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    
 

§ 309  Klauselverbote ohne Wertungsmöglich-
keit 

Auch soweit eine Abweichung von den gesetz-
lichen Vorschriften zulässig ist, ist in Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen unwirksam 

1.-7. … 
8. (Sonstige Haftungsausschlüsse) 

a) … 
b) (Mängel) 

eine Bestimmung, durch die bei Verträ-
gen über Lieferungen neu hergestellter 
Sachen und über Werkleistungen 
aa)-ee) … 
ff) (Erleichterung der Verjährung) 

die Verjährung von Ansprüchen ge-
gen den Verwender wegen eines 
Mangels in den Fällen des § 438 
Abs. 1 Nr. 2 und des § 634a Abs. 1 
Nr. 2 erleichtert oder in den sonstigen 
Fällen eine weniger als ein Jahr be-
tragende Verjährungsfrist ab dem ge-
setzlichen Verjährungsbeginn erreicht 
wird; dies gilt nicht für Verträge, in die 
Teil B der Verdingungsordnung für 
Bauleistungen insgesamt einbezogen 
ist; 

9.-13. … 
 
§ 310  Anwendungsbereich 

(1) § 305 Abs. 2 und 3 und die §§ 308 und 309 
finden keine Anwendung auf Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen, die gegenüber einem Unter-
nehmer, einer juristischen Person des öffentlichen 
Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen Sonder-
vermögen verwendet werden. § 307 Abs. 1 und 2 
findet in den Fällen des Satzes 1 auch insoweit 
Anwendung, als dies zur Unwirksamkeit von in den 
§§ 308 und 309 genannten Vertragsbestimmungen 
führt; auf die im Handelsverkehr geltenden Ge-
wohnheiten und Gebräuche ist angemessen Rück-
sicht zu nehmen. 

 
 
 
 
 
 

 
(2)-(4) … 

 
 
 
 
 
 

§ 309  Klauselverbote ohne Wertungsmöglich-
keit 

Auch soweit eine Abweichung von den gesetz-
lichen Vorschriften zulässig ist, ist in Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen unwirksam 

1.-7. (unverändert) 
8. (Sonstige Haftungsausschlüsse) 

a) (unverändert) s 
b) (Mängel) 

eine Bestimmung, durch die bei Verträ-
gen über Lieferungen neu hergestellter 
Sachen und über Werkleistungen 
aa)-ee) (unverändert) 
ff) (Erleichterung der Verjährung) 

die Verjährung von Ansprüchen ge-
gen den Verwender wegen eines 
Mangels in den Fällen des § 438 
Abs. 1 Nr. 2 und des § 634a Abs. 1 
Nr. 2 erleichtert oder in den sonstigen 
Fällen eine weniger als ein Jahr be-
tragende Verjährungsfrist ab dem ge-
setzlichen Verjährungsbeginn erreicht 
wird; 

 
 
 
9.-13. (unverändert) 

 
§ 310  Anwendungsbereich 

(1) § 305 Abs. 2 und 3 und die §§ 308 und 309 
finden keine Anwendung auf Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen, die gegenüber einem Unter-
nehmer, einer juristischen Person des öffentlichen 
Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen Sonder-
vermögen verwendet werden. § 307 Abs. 1 und 2 
findet in den Fällen des Satzes 1 auch insoweit 
Anwendung, als dies zur Unwirksamkeit von in den 
§§ 308 und 309 genannten Vertragsbestimmungen 
führt; auf die im Handelsverkehr geltenden Ge-
wohnheiten und Gebräuche ist angemessen Rück-
sicht zu nehmen. In den Fällen des Satzes 1 fin-
det § 307 Abs. 1 und 2 auf Verträge, in die die 
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistun-
gen Teil B (VOB/B) in der jeweils zum Zeitpunkt 
des Vertragsschlusses geltenden Fassung 
ohne inhaltliche Abweichungen insgesamt ein-
bezogen ist, in Bezug auf eine Inhaltskontrolle 
einzelner Bestimmungen keine Anwendung. 

(2)-(4) (unverändert) 
 
 
 
 
 
 



 

 

    
 

§ 632a  Abschlagszahlungen 
Der Unternehmer kann von dem Besteller für in 

sich abgeschlossene Teile des Werkes Ab-
schlagszahlungen für die erbrachten vertragsmä-
ßigen Leistungen verlangen. Dies gilt auch für 
erforderlich Stoffe oder Bauteile, die eigens ange-
fertigt oder angeliefert sind. Der Anspruch besteht 
nur, wenn dem Besteller Eigentum an den Teilen 
des Werkes, an den Stoffen oder Bauteilen über-
tragen oder Sicherheit hierfür geleistet wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 632a  Abschlagszahlungen 
(1) Der Unternehmer kann von dem Besteller 

für eine vertragsgemäß erbrachte Leistung eine 
Abschlagszahlung in der Höhe verlangen, in 
der der Besteller durch die Leistung einen 
Wertzuwachs erlangt hat. Wegen unwesentli-
cher Mängel kann die Abschlagszahlung nicht 
verweigert werden. § 641 Abs. 3 gilt entspre-
chend. Die Leistungen sind durch eine Aufstel-
lung nachzuweisen, die eine rasche und siche-
re Beurteilung der Leistungen ermöglichen 
muss. Die Sätze 1 bis 4 gelten auch für erfor-
derliche Stoffe oder Bauteile, die angeliefert 
oder eigens angefertigt und bereitgestellt sind, 
wenn dem Besteller nach seiner Wahl Eigen-
tum an den Stoffen oder Bauteilen übertragen 
oder entsprechende Sicherheit hierfür geleistet 
wird. 

(2) Wenn der Vertrag die Errichtung oder 
den Umbau eines Hauses oder eines ver-
gleichbaren Bauwerks zum Gegenstand hat 
und zugleich die Verpflichtung des Unterneh-
mers enthält, dem Besteller das Eigentum an 
dem Grundstück zu übertragen oder ein Erb-
baurecht zu bestellen oder zu übertragen, kön-
nen Abschlagszahlungen nur verlangt werden, 
soweit sie gemäß einer Verordnung auf Grund 
von Artikel 244 des Einführungsgesetzes zum 
Bürgerlichen Gesetzbuche vereinbart sind. 

(3) Ist der Besteller ein Verbraucher und hat 
der Vertrag die Errichtung oder den Umbau 
eines Hauses oder eines vergleichbaren Bau-
werks zum Gegenstand, ist dem Besteller bei 
der ersten Abschlagszahlung eine Sicherheit 
für die rechtzeitige Herstellung des Werkes 
ohne wesentliche Mängel in Höhe von 5 vom 
Hundert des Vergütungsanspruchs zu leisten. 
Erhöht sich der Vergütungsanspruch infolge 
von Änderungen oder Ergänzungen des Ver-
trages um mehr als 10 vom Hundert, ist dem 
Besteller bei der nächsten Abschlagszahlung 
eine weitere Sicherheit in Höhe von 5 vom 
Hundert des zusätzlichen Vergütungsan-
spruchs zu leisten. Auf Verlangen des Unter-
nehmers ist die Sicherheitsleistung durch 
Einbehalt dergestalt zu erbringen, dass der 
Besteller die Abschlagszahlungen bis zu dem 
Gesamtbetrag der geschuldeten Sicherheit 
zurückhält. 

(4) Sicherheiten nach dieser Vorschrift kön-
nen auch durch eine Garantie oder ein sonsti-
ges Zahlungsversprechen eines im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes zum Geschäftsbetrieb 
befugten Kreditinstituts oder Kreditversiche-
rers geleistet werden. 



 

 

    
 

§ 641  Fälligkeit der Vergütung 
(1) … 
(2) Die Vergütung des Unternehmers für ein 

Werk, dessen Herstellung der Besteller einem 
Dritten versprochen hat, wird spätestens fällig, 
wenn und soweit der Besteller von dem Dritten für 
das versprochene Werk wegen dessen Herstellung 
seine Vergütung oder Teile davon erhalten hat. 
Hat der Besteller dem Dritten wegen möglicher 
Mängel des Werkes Sicherheit geleistet, gilt dies 
nur, wenn der Unternehmer dem Besteller Sicher-
heit in entsprechender Höhe leistet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Kann der Besteller die Beseitigung eines 

Mangels verlangen, so kann er nach der Abnahme 
die Zahlung eines angemessenen Teils der Vergü-
tung verweigern, mindestens in Höhe des Dreifa-
chen der für die Beseitigung des Mangels erforder-
lichen Kosten. 

(4) … 
 
§ 641a  Fertigstellungsbescheinigung 

(1) Der Abnahme steht es gleich, wenn dem 
Unternehmer von einem Gutachter eine Beschei-
nigung darüber erteilt wird, dass 

1. das versprochene Werk, im Falle des § 641 
Abs. 1 Satz 2 auch ein Teil desselben, her-
gestellt ist und 

2. das Werk frei von Mängeln ist, die der Be-
steller gegenüber dem Gutachter behauptet 
hat oder die für den Gutachter bei einer Be-
sichtigung feststellbar sind, 

(Fertigstellungsbescheinigung). Das gilt nicht, 
wenn das Verfahren nach den Absätzen 2 bis 4 
nicht eingehalten worden ist oder wenn die Vo-
raussetzungen des § 640 Abs. 1 Satz 1 und 2 nicht 
gegeben waren; im Streitfall hat dies der Besteller 
zu beweisen. § 640 Abs. 2 ist nicht anzuwenden. 
Es wird vermutet, dass ein Aufmaß oder eine 
Stundenlohnabrechnung, die der Unternehmer 
seiner Rechnung zugrunde legt, zutreffen, wenn 
der Gutachter dies in der Fertigstellungsbescheini-
gung bestätigt. 

(2) Gutachter kann sein 
1. ein Sachverständiger, auf den sich Unterneh-

mer und Besteller verständigt haben, oder 
2. ein auf Antrag des Unternehmers durch eine 

Industrie- und Handelskammer, eine Hand-

§ 641  Fälligkeit der Vergütung 
(1) (unverändert) 
(2) Die Vergütung des Unternehmers für ein 

Werk, dessen Herstellung der Besteller einem 
Dritten versprochen hat, wird spätestens fällig 

1. soweit der Besteller von dem Dritten für 
das versprochene Werk wegen dessen 
Herstellung seine Vergütung oder Teile 
davon erhalten hat, 

2. soweit das Werk des Bestellers von dem 
Dritten abgenommen worden ist oder als 
abgenommen gilt oder 

3. wenn der Unternehmer dem Besteller er-
folglos eine angemessene Frist zur Aus-
kunft über die in den Nummern 1 und 2 
bezeichneten Umstände bestimmt hat. 

Hat der Besteller dem Dritten wegen möglicher 
Mängel des Werks Sicherheit geleistet, gilt Satz 1 
nur, wenn der Unternehmer dem Besteller ent-
sprechende Sicherheit leistet. 

(3) Kann der Besteller die Beseitigung eines 
Mangels verlangen, so kann er nach der Fälligkeit 
die Zahlung eines angemessenen Teils der Vergü-
tung verweigern; angemessen ist in der Regel 
das Doppelte der für die Beseitigung des Man-
gels erforderlichen Kosten. 

(4) (unverändert) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    
 

werkskammer, eine Architektenkammer 
oder eine Ingenieurkammer bestimmter öf-
fentlich bestellter und vereidigter Sachver-
ständiger. 

Der Gutachter wird vom Unternehmer beauftragt. 
Er ist diesem und dem Besteller des zu begutach-
tenden Werkes gegenüber verpflichtet die Be-
scheinigung unparteiisch und nach bestem Wissen 
und Gewissen zu erteilen. 

(3) Der Gutachter muss mindestens einen Be-
sichtigungstermin abhalten; eine Einladung hierzu 
unter Angabe des Anlasses muss dem Besteller 
mindestens zwei Wochen vorher zugehen. Ob das 
Werk frei von Mängeln ist, beurteilt der Gutachter 
nach einem schriftlichen Vertrag, den ihm der Un-
ternehmer vorzulegen hat. Änderungen dieses 
Vertrags sind dabei nur zu berücksichtigen, wenn 
sie schriftlich vereinbart sind oder von den Ver-
tragsteilen übereinstimmend gegenüber dem Gut-
achter vorgebracht werden. Wenn der Vertrag 
entsprechende Angaben nicht enthält, sind die 
allgemein anerkannten Regeln der Technik zu-
grunde zu legen. Vom Besteller geltend gemachte 
Mängel bleiben bei der Erteilung der Bescheini-
gung unberücksichtigt, wenn sie nach Abschluss 
der Besichtigung vorgebracht werden. 

(4) Der Besteller ist verpflichtet, eine Untersu-
chung des Werkes oder von Teilen desselben 
durch den Gutachter zu gestatten. Verweigert er 
die Untersuchung, wird vermutet, dass das zu 
untersuchende Werk vertragsgemäß hergestellt 
worden ist; die Bescheinigung nach Absatz 1 ist zu 
erteilen. 

(5) Dem Besteller ist vom Gutachter eine Ab-
schrift der Bescheinigung zu erteilen. In Ansehung 
von Fristen, Zinsen und Gefahrübergang treten die 
Wirkungen der Bescheinigung erst mit ihrem Zu-
gang beim Besteller ein. 
 
§ 648a  Bauhandwerkersicherung 

(1) Der Unternehmer eines Bauwerks, einer 
Außenanlage oder eines Teils davon kann vom 
Besteller Sicherheit für die von ihm zu erbringen-
den Vorleistungen einschließlich dazugehöriger 
Nebenforderungen in der Weise verlangen, dass 
er dem Besteller zur Leistung der Sicherheit eine 
angemessene Frist mit der Erklärung bestimmt, 
dass er nach dem Ablauf der Frist seine Leistung 
verweigere. Sicherheit kann bis zur Höhe des vo-
raussichtlichen Vergütungsanspruchs, wie er sich 
aus dem Vertrag oder einem nachträglichen Zu-
satzauftrag ergibt, sowie wegen Nebenforderun-
gen verlangt werden; die Nebenforderungen sind 
mit 10 vom Hundert des zu sichernden Vergü-
tungsanspruchs anzusetzen. Sie ist auch dann als 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 648a  Bauhandwerkersicherung 

(1) Der Unternehmer eines Bauwerks, einer 
Außenanlage oder eines Teils davon kann vom 
Besteller Sicherheit für die auch in Zusatzaufträ-
gen vereinbarte und noch nicht gezahlte Vergü-
tung einschließlich dazugehöriger Nebenforde-
rungen, die mit 10 vom Hundert des zu si-
chernden Vergütungsanspruchs anzusetzen 
sind, verlangen. Satz 1 gilt in demselben Um-
fang auch für Ansprüche, die an die Stelle der 
Vergütung treten. Der Anspruch des Unter-
nehmers auf Sicherheit wird nicht dadurch 
ausgeschlossen, dass der Besteller Erfüllung 
verlangen kann oder das Werk abgenommen 
hat. Ansprüche, mit denen der Besteller gegen 
den Anspruch des Unternehmers auf Vergü-



 

 

    
 

ausreichend anzusehen, wenn sich der Siche-
rungsgeber das Recht vorbehält, sein Versprechen 
im Falle einer wesentlichen Verschlechterung der 
Vermögensverhältnisse des Bestellers mit Wirkung 
für Vergütungsansprüche aus Bauleistungen zu 
widerrufen, die der Unternehmer bei Zugang der 
Widerrufserklärung noch nicht erbracht hat. 

 
 
 
 
(2)-(4) … 
(5) Leistet der Besteller die Sicherheit nicht 

fristgemäß, so bestimmen sich die Rechte des 
Unternehmers nach den §§ 643 und 645 Abs. 1. 
Gilt der Vertrag danach als aufgehoben, kann der 
Unternehmer auch Ersatz des Schadens verlan-
gen, den er dadurch erleidet, dass er auf die Gül-
tigkeit des Vertrags vertraut hat. Dasselbe gilt, 
wenn der Besteller in zeitlichem Zusammenhang 
mit dem Sicherheitsverlangen gemäß Absatz 1 
kündigt, es sei denn, die Kündigung ist nicht er-
folgt, um der Stellung der Sicherheit zu entgehen. 
Es wird vermutet, dass der Schaden 5 Prozent der 
Vergütung beträgt. 

 
 
 
(6) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 5 finden 

keine Anwendung, wenn der Besteller 
1. eine juristische Person des öffentlichen 

Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Son-
dervermögen ist oder 

 
2. eine natürliche Person ist und die Bauarbei-

ten zur Herstellung oder Instandsetzung ei-
nes Einfamilienhauses mit oder ohne Einlie-
gerwohnung ausführen lässt; dies gilt nicht 
bei Betreuung des Bauvorhabens durch ei-
nen zur Verfügung über die Finanzierungs-
mittel des Bestellers ermächtigten Baube-
treuer. 

(7) … 
 
§ 649  Kündigungsrecht des Bestellers 

Der Besteller kann bis zur Vollendung des Wer-
kes jederzeit den Vertrag kündigen. Kündigt der 
Besteller, so ist der Unternehmer berechtigt, die 
vereinbarte Vergütung zu verlangen; er muss sich 
jedoch dasjenige anrechnen lassen, was er infolge 
der Aufhebung des Vertrags an Aufwendungen 
erspart oder durch anderweitige Verwendung sei-
ner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben böswillig 
unterlässt. 
 

tung aufrechnen kann, bleiben bei der Berech-
nung der Vergütung unberücksichtigt, es sei 
denn, sie sind unstreitig oder rechtskräftig 
festgestellt. Die Sicherheit ist auch dann als 
ausreichend anzusehen, wenn sich der Siche-
rungsgeber das Recht vorbehält, sein Versprechen 
im Falle einer wesentlichen Verschlechterung der 
Vermögensverhältnisse des Bestellers mit Wirkung 
für Vergütungsansprüche aus Bauleistungen zu 
widerrufen, die der Unternehmer bei Zugang der 
Widerrufserklärung noch nicht erbracht hat. 

(2)-(4) (unverändert) 
(5) Hat der Unternehmer dem Besteller er-

folglos eine angemessene Frist zur Leistung 
der Sicherheit nach Absatz 1 bestimmt, so 
kann der Unternehmer die Leistung verweigern 
oder den Vertrag kündigen. Kündigt er den 
Vertrag, ist der Unternehmer berechtigt, die 
vereinbarte Vergütung zu verlangen; er muss 
sich jedoch dasjenige anrechnen lassen, was 
er infolge der Aufhebung des Vertrages an 
Aufwendungen erspart oder durch anderweiti-
ge Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder 
böswillig zu erwerben unterlässt. Es wird ver-
mutet, dass danach dem Unternehmer 5 vom 
Hundert der auf den noch nicht erbrachten Teil 
der Werkleistung entfallenden vereinbarten 
Vergütung zustehen. 

(6) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 5 finden 
keine Anwendung, wenn der Besteller 

1. eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Son-
dervermögen ist, über deren Vermögen ein 
Insolvenzverfahren unzulässig ist, oder 

2. eine natürliche Person ist und die Bauarbei-
ten zur Herstellung oder Instandsetzung ei-
nes Einfamilienhauses mit oder ohne Einlie-
gerwohnung ausführen lässt. 

Satz 1 Nr. 2 gilt nicht bei Betreuung des Bau-
vorhabens durch einen zur Verfügung über die 
Finanzierungsmittel des Bestellers ermächtig-
ten Baubetreuer. 

(7) (unverändert) 
 
§ 649  Kündigungsrecht des Bestellers 

Der Besteller kann bis zur Vollendung des Wer-
kes jederzeit den Vertrag kündigen. Kündigt der 
Besteller, so ist der Unternehmer berechtigt, die 
vereinbarte Vergütung zu verlangen; er muss sich 
jedoch dasjenige anrechnen lassen, was er infolge 
der Aufhebung des Vertrags an Aufwendungen 
erspart oder durch anderweitige Verwendung sei-
ner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben böswillig 
unterlässt. Es wird vermutet, dass danach dem 
Unternehmer 5 vom Hundert der auf den noch 



 

 

    
 

 
 
 
§ 1309  Ehefähigkeitszeugnis für Ausländer 

(1) … 
(2) Von dem Erfordernis nach Absatz 1 Satz 1 

kann der Präsident des Oberlandesgerichts, in 
dessen Bezirk der Standesbeamte, bei dem die 
Eheschließung angemeldet worden ist, seinen Sitz 
hat, Befreiung erteilen. Die Befreiung soll nur Staa-
tenlosen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Ausland 
und Angehörigen solcher Staaten erteilt werden, 
deren Behörden keine Ehefähigkeitszeugnisse im 
Sinne des Absatzes 1 ausstellen. In besonderen 
Fällen darf sie auch Angehörigen anderer Staaten 
erteilt werden. Die Befreiung gilt nur für die Dauer 
von sechs Monaten. 
 
§ 1310  Zuständigkeit des Standesbeamten, 
Heilung fehlerhafter Ehen 

(1) … 
(2) Als Standesbeamter gilt auch, wer, ohne 

Standesbeamter zu sein, das Amt eines Standes-
beamten öffentlich ausgeübt und die Ehe in das 
Heiratsbuch eingetragen hat. 

(3) Eine Ehe gilt auch dann als geschlossen, 
wenn die Ehegatten erklärt haben, die Ehe mitei-
nander eingehen zu wollen, und 

1. der Standesbeamte die Ehe in das Heirats-
buch oder in das Familienbuch eingetragen 
hat, 

2. der Standesbeamte im Zusammenhang mit 
der Beurkundung der Geburt eines gemein-
samen Kindes der Ehegatten einen Hinweis 
auf die Eheschließung in das Geburtenbuch 
eingetragen hat oder 

3. … 
und die Ehegatten seitdem zehn Jahre oder bis 
zum Tode eines der Ehegatten, mindestens jedoch 
fünf Jahre, als Ehegatten miteinander gelebt ha-
ben. 
 
§ 1312  Trauung, Eintragung 

(1) Der Standesbeamte soll bei der Eheschlie-
ßung die Eheschließenden einzeln befragen, ob 
sie die Ehe miteinander eingehen wollen, und, 
nachdem die Eheschließenden diese Frage bejaht 
haben, aussprechen, dass sie nunmehr kraft Ge-
setzes rechtmäßig verbundene Eheleute sind. Die 
Eheschließung kann in Gegenwart von einem oder 
zwei Zeugen erfolgen, sofern die Eheschließenden 
dies wünschen. 

(2) Der Standesbeamte soll die Eheschließung 
in das Heiratsbuch eintragen. 
 

nicht erbrachten Teil der Werkleistung entfal-
lenden vereinbarten Vergütung zustehen. 
 
§ 1309  Ehefähigkeitszeugnis für Ausländer 

(1) (unverändert) 
(2) Von dem Erfordernis nach Absatz 1 Satz 1 

kann der Präsident des Oberlandesgerichts, in 
dessen Bezirk das Standesamt, bei dem die Ehe-
schließung angemeldet worden ist, seinen Sitz hat, 
Befreiung erteilen. Die Befreiung soll nur Staaten-
losen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Ausland und 
Angehörigen solcher Staaten erteilt werden, deren 
Behörden keine Ehefähigkeitszeugnisse im Sinne 
des Absatzes 1 ausstellen. In besonderen Fällen 
darf sie auch Angehörigen anderer Staaten erteilt 
werden. Die Befreiung gilt nur für die Dauer von 
sechs Monaten. 
 
§ 1310  Zuständigkeit des Standesbeamten, 
Heilung fehlerhafter Ehen 

(1) (unverändert) 
(2) Als Standesbeamter gilt auch, wer, ohne 

Standesbeamter zu sein, das Amt eines Standes-
beamten öffentlich ausgeübt und die Ehe in das 
Eheregister eingetragen hat. 

(3) Eine Ehe gilt auch dann als geschlossen, 
wenn die Ehegatten erklärt haben, die Ehe mitei-
nander eingehen zu wollen, und 

1. der Standesbeamte die Ehe in das Ehere-
gister eingetragen hat, 

 
2. der Standesbeamte im Zusammenhang mit 

der Beurkundung der Geburt eines gemein-
samen Kindes der Ehegatten einen Hinweis 
auf die Eheschließung in das Geburtenre-
gister eingetragen hat oder 

3. (unverändert) s 
und die Ehegatten seitdem zehn Jahre oder bis 
zum Tode eines der Ehegatten, mindestens jedoch 
fünf Jahre, als Ehegatten miteinander gelebt ha-
ben. 
 
§ 1312  Trauung 

Der Standesbeamte soll bei der Eheschließung 
die Eheschließenden einzeln befragen, ob sie die 
Ehe miteinander eingehen wollen, und, nachdem 
die Eheschließenden diese Frage bejaht haben, 
aussprechen, dass sie nunmehr kraft Gesetzes 
rechtmäßig verbundene Eheleute sind. Die Ehe-
schließung kann in Gegenwart von einem oder 
zwei Zeugen erfolgen, sofern die Eheschließenden 
dies wünschen. 
 
 
 



 

 

    
 

§ 1315  Ausschluss der Aufhebung 
(1) … 
(2) Eine Aufhebung der Ehe ist ferner ausge-

schlossen 
1. bei Verstoß gegen § 1306, wenn vor der 

Schließung der neuen Ehe die Scheidung 
oder Aufhebung der früheren Ehe ausge-
sprochen ist und dieser Ausspruch nach der 
Schließung der neuen Ehe rechtskräftig 
wird; 

 
2. … 

 
§ 1355  Ehename 

(1) … 
(2) Zum Ehenamen können die Ehegatten 

durch Erklärung gegenüber dem Standesbeamten 
den Geburtsnamen oder den zur Zeit der Erklä-
rung über die Bestimmung des Ehenamens ge-
führten Namen der Frau oder des Mannes be-
stimmen. 

(3) … 
(4) Ein Ehegatte, dessen Name nicht Ehename 

wird, kann durch Erklärung gegenüber dem Stan-
desbeamten dem Ehenamen seinen Geburtsna-
men oder den zur Zeit der Erklärung über die Be-
stimmung des Ehenamens geführten Namen vo-
ranstellen oder anfügen. Dies gilt nicht, wenn der 
Ehename aus mehreren Namen besteht. Besteht 
der Name eines Ehegatten aus mehreren Namen, 
so kann nur einer dieser Namen hinzugefügt wer-
den. Die Erklärung kann gegenüber dem Standes-
beamten widerrufen werden; in diesem Falle ist 
eine erneute Erklärung nach Satz 1 nicht zulässig. 
Die Erklärung und der Widerruf müssen öffentlich 
beglaubigt werden. 

(5) Der verwitwete oder geschiedene Ehegatte 
behält den Ehenamen. Er kann durch Erklärung 
gegenüber dem Standesbeamten seinen Geburts-
namen oder den Namen wieder annehmen, den er 
bis zur Bestimmung des Ehenamens geführt hat, 
oder dem Ehenamen seinen Geburtsnamen oder 
den zur Zeit der Bestimmung des Ehenamens 
geführten Namen voranstellen oder anfügen. Ab-
satz 4 gilt entsprechend. 

(6) Geburtsname ist der Name, der in die Ge-
burtsurkunde eines Ehegatten zum Zeitpunkt der 
Erklärung gegenüber dem Standesbeamten einzu-
tragen ist. 
 
 
 
 
 
 

§ 1315  Ausschluss der Aufhebung 
(1) (unverändert) 
(2) Eine Aufhebung der Ehe ist ferner ausge-

schlossen 
1. bei Verstoß gegen § 1306, wenn vor der 

Schließung der neuen Ehe die Scheidung 
oder Aufhebung der früheren Ehe oder die 
Aufhebung der Lebenspartnerschaft aus-
gesprochen ist und dieser Ausspruch nach 
der Schließung der neuen Ehe rechtskräftig 
wird; 

2. (unverändert) s 
 
§ 1355  Ehename 

(1) (unverändert) 
(2) Zum Ehenamen können die Ehegatten 

durch Erklärung gegenüber dem Standesamt den 
Geburtsnamen oder den zur Zeit der Erklärung 
über die Bestimmung des Ehenamens geführten 
Namen der Frau oder des Mannes bestimmen. 
 

(3) (unverändert) 
(4) Ein Ehegatte, dessen Name nicht Ehename 

wird, kann durch Erklärung gegenüber dem Stan-
desamt dem Ehenamen seinen Geburtsnamen 
oder den zur Zeit der Erklärung über die Bestim-
mung des Ehenamens geführten Namen voran-
stellen oder anfügen. Dies gilt nicht, wenn der 
Ehename aus mehreren Namen besteht. Besteht 
der Name eines Ehegatten aus mehreren Namen, 
so kann nur einer dieser Namen hinzugefügt wer-
den. Die Erklärung kann gegenüber dem Stan-
desamt widerrufen werden; in diesem Falle ist 
eine erneute Erklärung nach Satz 1 nicht zulässig. 
Die Erklärung und der Widerruf müssen öffentlich 
beglaubigt werden. 

(5) Der verwitwete oder geschiedene Ehegatte 
behält den Ehenamen. Er kann durch Erklärung 
gegenüber dem Standesamt seinen Geburtsna-
men oder den Namen wieder annehmen, den er 
bis zur Bestimmung des Ehenamens geführt hat, 
oder dem Ehenamen seinen Geburtsnamen oder 
den zur Zeit der Bestimmung des Ehenamens 
geführten Namen voranstellen oder anfügen. Ab-
satz 4 gilt entsprechend. 

(6) Geburtsname ist der Name, der in die Ge-
burtsurkunde eines Ehegatten zum Zeitpunkt der 
Erklärung gegenüber dem Standesamt einzutra-
gen ist. 
 
 
 
 
 
 



 

 

    
 

§ 1493  Wiederverheiratung oder Begründung 
einer Lebenspartnerschaft des überlebenden 
Ehegatten 

(1)-(2) … 
 
 
 
 
§ 1597  Formerfordernisse; Widerruf 

(1) … 
(2) Beglaubigte Abschriften der Anerkennung 

und aller Erklärungen, die für die Wirksamkeit der 
Anerkennung bedeutsam sind, sind dem Vater, der 
Mutter und dem Kind sowie dem Standesbeamten 
zu übersenden. 

(3) … 
 
§ 1598  Unwirksamkeit von Anerkennung, Zu-
stimmung und Widerruf 

(1) … 
(2) Sind seit der Eintragung in ein deutsches 

Personenstandsbuch fünf Jahre verstrichen, so ist 
die Anerkennung wirksam, auch wenn sie den 
Erfordernissen der vorstehenden Vorschriften nicht 
genügt. 
 
§ 1617  Geburtsname bei Eltern ohne Ehena-
men und gemeinsamer Sorge 

(1) Führen die Eltern keinen Ehenamen und 
steht ihnen die Sorge gemeinsam zu, so bestim-
men sie durch Erklärung gegenüber dem Standes-
beamten den Namen, den der Vater oder die Mut-
ter zur Zeit der Erklärung führt, zum Geburtsna-
men des Kindes. Eine nach der Beurkundung der 
Geburt abgegebene Erklärung muss öffentlich 
beglaubigt werden. Die Bestimmung der Eltern gilt 
auch für ihre weiteren Kinder. 

(2) … 
(3) Ist ein Kind nicht im Inland geboren, so 

überträgt das Gericht einem Elternteil das Bestim-
mungsrecht nach Absatz 2 nur dann, wenn ein 
Elternteil oder das Kind dies beantragt oder die 
Eintragung des Namens des Kindes in ein deut-
sches Personenstandsbuch oder in ein amtliches 
deutsches Identitätspapier erforderlich wird. 
 
§ 1617a  Geburtsname bei Eltern ohne Ehena-
men und Alleinsorge 

(1) … 
(2) Der Elternteil, dem die elterliche Sorge für 

ein unverheiratetes Kind allein zusteht, kann dem 
Kind durch Erklärung gegenüber dem Standesbe-
amten den Namen des anderen Elternteils erteilen. 
Die Erteilung des Namens bedarf der Einwilligung 
des anderen Elternteils und, wenn das Kind das 

§ 1493  Wiederverheiratung oder Begründung 
einer Lebenspartnerschaft des überlebenden 
Ehegatten 

(1)-(2) (unverändert) 
(3) Das Standesamt, bei dem die Eheschlie-

ßung angemeldet worden ist, teilt dem Vor-
mundschaftsgericht die Anmeldung mit. 
 
§ 1597  Formerfordernisse; Widerruf 

(1) (unverändert) 
(2) Beglaubigte Abschriften der Anerkennung 

und aller Erklärungen, die für die Wirksamkeit der 
Anerkennung bedeutsam sind, sind dem Vater, der 
Mutter und dem Kind sowie dem Standesamt zu 
übersenden. 

(3) (unverändert) 
 
§ 1598  Unwirksamkeit von Anerkennung, Zu-
stimmung und Widerruf 

(1) (unverändert) 
(2) Sind seit der Eintragung in ein deutsches 

Personenstandsregister fünf Jahre verstrichen, 
so ist die Anerkennung wirksam, auch wenn sie 
den Erfordernissen der vorstehenden Vorschriften 
nicht genügt. 
 
§ 1617  Geburtsname bei Eltern ohne Ehena-
men und gemeinsamer Sorge 

(1) Führen die Eltern keinen Ehenamen und 
steht ihnen die Sorge gemeinsam zu, so bestim-
men sie durch Erklärung gegenüber dem Stan-
desamt den Namen, den der Vater oder die Mutter 
zur Zeit der Erklärung führt, zum Geburtsnamen 
des Kindes. Eine nach der Beurkundung der Ge-
burt abgegebene Erklärung muss öffentlich be-
glaubigt werden. Die Bestimmung der Eltern gilt 
auch für ihre weiteren Kinder. 

(2) (unverändert) 
(3) Ist ein Kind nicht im Inland geboren, so 

überträgt das Gericht einem Elternteil das Bestim-
mungsrecht nach Absatz 2 nur dann, wenn ein 
Elternteil oder das Kind dies beantragt oder die 
Eintragung des Namens des Kindes in ein deut-
sches Personenstandsregister oder in ein amtli-
ches deutsches Identitätspapier erforderlich wird. 
 
§ 1617a  Geburtsname bei Eltern ohne Ehena-
men und Alleinsorge 

(1) (unverändert) 
(2) Der Elternteil, dem die elterliche Sorge für 

ein unverheiratetes Kind allein zusteht, kann dem 
Kind durch Erklärung gegenüber dem Standesamt 
den Namen des anderen Elternteils erteilen. Die 
Erteilung des Namens bedarf der Einwilligung des 
anderen Elternteils und, wenn das Kind das fünfte 



 

 

    
 

fünfte Lebensjahr vollendet hat, auch der Einwilli-
gung des Kindes. Die Erklärungen müssen öffent-
lich beglaubigt werden. Für die Einwilligung des 
Kindes gilt § 1617c Abs. 1 entsprechend. 
 
§ 1617b  Name bei nachträglicher gemeinsamer 
Sorge oder Scheinvaterschaft 

(1) … 
(2) Wird rechtskräftig festgestellt, dass ein 

Mann, dessen Familienname Geburtsname des 
Kindes geworden ist, nicht der Vater des Kindes 
ist, so erhält das Kind auf seinen Antrag oder, 
wenn das Kind das fünfte Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat, auch auf Antrag des Mannes den 
Namen, den die Mutter im Zeitpunkt der Geburt 
des Kindes führt, als Geburtsnamen. Der Antrag 
erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Standes-
beamten, die öffentlich beglaubigt werden muss. 
Für den Antrag des Kindes gilt § 1617c Abs. 1 
Satz 2 und 3 entsprechend. 
 
§ 1617c  Name bei Namensänderung der Eltern 

(1) Bestimmen die Eltern einen Ehenamen, 
nachdem das Kind das fünfte Lebensjahr vollendet 
hat, so erstreckt sich der Ehename auf den Ge-
burtsnamen des Kindes nur dann, wenn es sich 
der Namensgebung anschließt. Ein in der Ge-
schäftsfähigkeit beschränktes Kind, welches das 
14. Lebensjahr vollendet hat, kann die Erklärung 
nur selbst abgeben; es bedarf hierzu der Zustim-
mung seines gesetzlichen Vertreters. Die Erklä-
rung ist gegenüber dem Standesbeamten abzuge-
ben; sie muss öffentlich beglaubigt werden. 

(2)-(3) … 
 
§ 1618  Einbenennung 

Der Elternteil, dem die elterliche Sorge für ein 
unverheiratetes Kind allein oder gemeinsam mit 
dem anderen Elternteil zusteht, und sein Ehegatte, 
der nicht Elternteil des Kindes ist, können dem 
Kind, das sie in ihren gemeinsamen Haushalt auf-
genommen haben, durch Erklärung gegenüber 
dem Standesbeamten ihren Ehenamen erteilen. 
Sie können diesen Namen auch dem von dem 
Kind zur Zeit der Erklärung geführten Namen vo-
ranstellen oder anfügen; ein bereits zuvor nach 
Halbsatz 1 vorangestellter oder angefügter Ehe-
name entfällt. Die Erteilung, Voranstellung oder 
Anfügung des Namens bedarf der Einwilligung des 
anderen Elternteils, wenn ihm die elterliche Sorge 
gemeinsam mit dem den Namen erteilenden El-
ternteil zusteht oder das Kind seinen Namen führt, 
und, wenn das Kind das fünfte Lebensjahr vollen-
det hat, auch der Einwilligung des Kindes. Das 
Familiengericht kann die Einwilligung des anderen 

Lebensjahr vollendet hat, auch der Einwilligung 
des Kindes. Die Erklärungen müssen öffentlich 
beglaubigt werden. Für die Einwilligung des Kindes 
gilt § 1617c Abs. 1 entsprechend. 
 
§ 1617b  Name bei nachträglicher gemeinsamer 
Sorge oder Scheinvaterschaft 

(1) (unverändert) 
(2) Wird rechtskräftig festgestellt, dass ein 

Mann, dessen Familienname Geburtsname des 
Kindes geworden ist, nicht der Vater des Kindes 
ist, so erhält das Kind auf seinen Antrag oder, 
wenn das Kind das fünfte Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat, auch auf Antrag des Mannes den 
Namen, den die Mutter im Zeitpunkt der Geburt 
des Kindes führt, als Geburtsnamen. Der Antrag 
erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Standes-
amt, die öffentlich beglaubigt werden muss. Für 
den Antrag des Kindes gilt § 1617c Abs. 1 Satz 2 
und 3 entsprechend. 
 
§ 1617c  Name bei Namensänderung der Eltern 

(1) Bestimmen die Eltern einen Ehenamen, 
nachdem das Kind das fünfte Lebensjahr vollendet 
hat, so erstreckt sich der Ehename auf den Ge-
burtsnamen des Kindes nur dann, wenn es sich 
der Namensgebung anschließt. Ein in der Ge-
schäftsfähigkeit beschränktes Kind, welches das 
14. Lebensjahr vollendet hat, kann die Erklärung 
nur selbst abgeben; es bedarf hierzu der Zustim-
mung seines gesetzlichen Vertreters. Die Erklä-
rung ist gegenüber dem Standesamt abzugeben; 
sie muss öffentlich beglaubigt werden. 

(2)-(3) (unverändert) 
 
§ 1618  Einbenennung 

Der Elternteil, dem die elterliche Sorge für ein 
unverheiratetes Kind allein oder gemeinsam mit 
dem anderen Elternteil zusteht, und sein Ehegatte, 
der nicht Elternteil des Kindes ist, können dem 
Kind, das sie in ihren gemeinsamen Haushalt auf-
genommen haben, durch Erklärung gegenüber 
dem Standesamt ihren Ehenamen erteilen. Sie 
können diesen Namen auch dem von dem Kind 
zur Zeit der Erklärung geführten Namen voranstel-
len oder anfügen; ein bereits zuvor nach Halbsatz 
1 vorangestellter oder angefügter Ehename ent-
fällt. Die Erteilung, Voranstellung oder Anfügung 
des Namens bedarf der Einwilligung des anderen 
Elternteils, wenn ihm die elterliche Sorge gemein-
sam mit dem den Namen erteilenden Elternteil 
zusteht oder das Kind seinen Namen führt, und, 
wenn das Kind das fünfte Lebensjahr vollendet 
hat, auch der Einwilligung des Kindes. Das Fami-
liengericht kann die Einwilligung des anderen El-



 

 

    
 

Elternteils ersetzen, wenn die Erteilung, Voranstel-
lung oder Anfügung des Namens zum Wohl des 
Kindes erforderlich ist. Die Erklärungen müssen 
öffentlich beglaubigt werden. § 1617c gilt entspre-
chend. 
 
§ 2248  Verwahrung des eigenhändigen Testa-
ments 

Ein nach der Vorschrift des § 2247 errichtetes 
Testament ist auf Verlangen des Erblassers in 
besondere amtliche Verwahrung zu nehmen 
(§§ 2258a, 2258b). Dem Erblasser soll über das in 
Verwahrung genommene Testament ein Hinterle-
gungsschein erteilt werden. 
 
 
 
§ 2249  Nottestamt vor dem Bürgermeister 

(1)-(3) … 
(4) Für die Anwendung der vorstehenden Vor-

schriften steht der Vorsteher eines Gutsbezirks 
dem Bürgermeister einer Gemeinde gleich. 

(5) Das Testament kann auch vor demjenigen 
errichtet werden, der nach den gesetzlichen Vor-
schriften zur Vertretung des Bürgermeisters oder 
des Gutsvorstehers befugt ist. Der Vertreter soll in 
der Niederschrift angeben, worauf sich seine Ver-
tretungsbefugnis stützt. 

(6) … 
 
§ 2258a  Zuständigkeit für die besondere amtli-
che Verwahrung 

(1) Für die besondere amtliche Verwahrung der 
Testamente sind die Amtsgerichte zuständig. 

(2) Örtlich zuständig ist: 
1. wenn das Testament vor einem Notar errich-

tet ist, das Amtsgericht, in dessen Bezirk der 
Notar seinen Amtssitz hat, 

2. wenn das Testament vor dem Bürgermeister 
einer Gemeinde oder dem Vorsteher eines 
Gutsbezirks errichtet ist, das Amtsgericht, zu 
dessen Bezirk die Gemeinde oder der Guts-
bezirk gehört, 

3. wenn das Testament nach § 2247 errichtet 
ist, jedes Amtsgericht. 

(3) Der Erblasser kann jederzeit die Verwah-
rung bei einem anderen Amtsgericht verlangen. 
 
§ 2258b  Verfahren bei der besonderen amtli-
chen Verwahrung 

(1) Die Annahme zur Verwahrung sowie die 
Herausgabe des Testaments ist von dem Richter 
anzuordnen und von ihm und dem Urkundsbeam-
ten der Geschäftsstelle gemeinschaftlich zu bewir-
ken. 

ternteils ersetzen, wenn die Erteilung, Voranstel-
lung oder Anfügung des Namens zum Wohl des 
Kindes erforderlich ist. Die Erklärungen müssen 
öffentlich beglaubigt werden. § 1617c gilt entspre-
chend. 
 
§ 2248  Verwahrung des eigenhändigen Testa-
ments 

Ein nach der Vorschrift des § 2247 errichtetes 
Testament ist auf Verlangen des Erblassers in 
besondere amtliche Verwahrung zu nehmen 
(§§ 73, 82a des Gesetzes über die Angelegen-
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit). Dem 
Erblasser soll über das in Verwahrung genomme-
ne Testament ein Hinterlegungsschein erteilt wer-
den. 
 
§ 2249  Nottestamt vor dem Bürgermeister 

(1)-(3) (unverändert) 
(4) (weggefallen) 
 
 
(5) Das Testament kann auch vor demjenigen 

errichtet werden, der nach den gesetzlichen Vor-
schriften zur Vertretung des Bürgermeisters befugt 
ist. Der Vertreter soll in der Niederschrift angeben, 
worauf sich seine Vertretungsbefugnis stützt. 
 

(6) (unverändert) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    
 

(2) Die Verwahrung erfolgt unter gemeinschaft-
lichem Verschluss des Richters und des Urkunds-
beamten der Geschäftsstelle. 

(3) Dem Erblasser soll über das in Verwahrung 
genommene Testament ein Hinterlegungsschein 
erteilt werden. Der Hinterlegungsschein ist von 
dem Richter und dem Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle zu unterschreiben und mit dem 
Dienstsiegel zu versehen. 
 
§ 2277  Besondere amtliche Verwahrung 

Wird ein Erbvertrag in besondere amtliche Ver-
wahrung genommen, so soll jedem der Vertrag-
schließenden ein Hinterlegungsschein erteilt wer-
den. 
 
§ 2300  Amtliche Verwahrung; Eröffnung 

 
(1) Die für die amtliche Verwahrung und die Er-

öffnung eines Testaments geltenden Vorschriften 
der §§ 2258a bis 2263, 2273 sind auf den Erbver-
trag entsprechend anzuwenden, die Vorschriften 
des § 2273 Abs. 2, 3 jedoch nur dann, wenn sich 
der Erbvertrag in besonderer amtlicher Verwah-
rung befindet. 

(2) … 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 2300  Eröffnung; Rücknahme aus der amtli-
chen oder notariellen Verwahrung 

(1) Die für die Eröffnung eines Testaments gel-
tenden Vorschriften der §§ 2259 bis 2263, 2273 
sind auf den Erbvertrag entsprechend anzuwen-
den, die Vorschriften des § 2273 Abs. 2, 3 jedoch 
nur dann, wenn sich der Erbvertrag in besonderer 
amtlicher Verwahrung befindet. 
 

(2) (unverändert) 
 

 
 


